
INFORMATIONEN ZU PAUSCHALREISEN

WICHTIGSTE RECHTE NACH DER RICHTLINIE (EU) 2015/2302
1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pau-

schalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemä-
ße Erbringung aller im Vertrag inbegri� enen Reiseleistungen.

3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu 
einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder 
dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemes-
senen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine 
andere Person übertragen.

5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte 
Kosten (zum Beispiel Treibsto� preise) sich erhöhen und wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 
20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % 
des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag 
zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Prei-
serhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissen-
kung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlun-
gen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit 
Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die Pau-
schalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn 
der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kos-
tenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände 
vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort 
schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalrei-
se voraussichtlich beeinträchtigen.

8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise 
gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren Rücktrittsge-
bühr vom Vertrag zurücktreten.

9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der 
Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so 
sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehr-
kosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland 
heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß dem 
Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die 
Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu scha� en.

10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Scha-
denersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsge-
mäß erbracht werden.

11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser 
sich in Schwierigkeiten be� ndet.

12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitglied-
staaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des 
Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beför-
derung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung 
der Reisenden gewährleistet. Die SCHUBERT TOURISTIK GMBH 
hat eine Insolvenzabsicherung mit der Deutschen Reisesicherungs-
fonds GmbH abgeschlossen. Reisende können die Deutsche Reisesi-
cherungsfonds GmbH, Sächsische Str. 1, 10707 Berlin, www.drsf.reise, 
kontakt@drsf.reise, Telefon: +49/30/78 95 47 70 kontaktieren, wenn 
ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz der SCHUBERT TOURISTIK 
GMBH verweigert werden. Die Gesamtausgabe des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ist zu � nden unter: www.gesetze-im-internet.de/bgb

FORMBLATT ZUR UNTERRICHTUNG DES REISENDEN BEI EINER PAUSCHALREISE NACH § 651A DES BÜRGERLICHEN GESETZBUCHS

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.
Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen SCHUBERT TOURISTIK GMBH trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unternehmen Schubert Touristik GmbH 
über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegri� en ist, zur 
Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

SICHERUNGSSCHEIN FÜR PAUSCHALREISEN
gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle 
Reiseteilnehmer. Er hat Gültigkeit für alle vom 01.01.2023 
bis zum 31.10.2023 gebuchten Pauschalreisen bis zu deren 
Beendigung.
Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz der/des
SCHUBERT TOURISTIK GmbH
Taubenstr. 8, 06449 Aschersleben
gegenüber dem unten angegeben Absicherer unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen ein unmittelbarer Anspruch 
nach § 651r Absatz 4 des BGB zu.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an 
Deutscher Reisesicherungsfonds GmbH
Sächsische Straße 1, 10707 Berlin, Telefon +49/30/78 95 47 70, 
schadenmeldung@drsf.reise, http://schadenmeldung.drsf.reise

Im Sicherungsfall verarbeitet die Deutsche Reisesicherungsfonds GmbH 
personenbezogene Daten von Ihnen, um Ihnen bereits gezahlte Reise-
preise zu erstatten oder für Ihre Rückbeförderung und ggf. Ihre Beher-
bergung bis zur Rückbeförderung zu sorgen. 
Verarbeitet werden nur diejenigen Daten zu Ihrer Person, die für diese 
Zwecke erforderlich sind. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO. Sofern Sie eine Reise in ein 
Drittland gebucht und angetreten haben, kann eine Übermittlung an 
Empfänger in dieses Land erfolgen, auch wenn dort kein Datenschutz-
niveau besteht, das mit dem in der EU vergleichbar ist. Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 49 Abs. 1 lit. c) DSGVO. 
Weitere Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Deutsche Reisesicherungsfonds GmbH im Sicherungsfall und 
insbesondere zu Ihren Rechten � nden Sie unter folgender Webadresse: 
www.drsf.reise/datenschutz
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